
Cono Sur Berlin e.V.                                      

Fußball-Abteilung 
Paulstraße 27 
10557 Berlin 
Tel: 030/863286955 
Jugend@conosur-berlin.de 
 

Beitragsordnung 

1. Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von  

    Beitragen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

2. Der Mitgliedsbeitrag, die Aufnahmegebühren und Umlagen werden von der  

    Mitgliederversammlung beschlossen. Gebühren legt der Vorstand fest. Die festgesetzten Beträge  

     treten ab sofort in Kraft. 

3. Beiträge: 

a) Fußball-Abteilung: 

 
Gebühren 

Aufnahmegebühr 10 € 

Verwaltungsaufwand bei Rücklastschrift1 12 € 

Mahngebühren 12 € 

 

 i. Jugendabteilung  

Jahresbeitrag bei SEPA Lastschriftmandat oder Überweisung bis 1.3. 

Kinder bis 6 Jahren  125 € 

Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren  145 € 

Geschwister bis 6 Jahren 100 € 

Geschwister von 7 bis 18 Jahren 120 € 

 

Jahresbeitrag bei Zahlung nach dem 1.3.  

Kinder bis 6 Jahren  132 € 

Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren  152 € 

Geschwister bis 6 Jahren 112 € 

Geschwister von 7 bis 18 Jahren 132 € 

 

 

1 Diesen Betrag bezieht sich auf einen einzelnen Rücklastschrifft. Wenn das Verein nach Vorsprache mit 

der/dem Kontohinhaber/in immer noch einen Rücklastschrift bekommt, wird den von der Bank abgebuchte 

Mahnungsbetrag auch vom Konto abgebucht. 

 



Monatsbeitrag 

Kinder bis 6 Jahren  11 € 

Kinder und Jugendliche von 7 bis 18 Jahren  12,66 € 

Geschwister bis 6 Jahren 9,33 € 

Geschwister von 7 bis 18 Jahren 11€ 

 

 ii. Erwachsenenabteilung 

Jahresbeitrag aktiven Mitglieder 132€ 

Monatsbeitrag aktiven Mitglieder  11€ 

Jahresbeitrag passiven Mitglieder 6€ 

Monatsbeitrag passiven Mitglieder 72€ 

 

b) Tischtennis-Abteilung 

Jahresbeitrag  72€ 

Monatsbeitrag  6€ 

 

4. Veränderungen der persönlichen Angaben sind unverzüglich mitzuteilen. 

5. In dem Mitgliedsbeitrag sind die Beiträge für die Sportversicherung des Landessportbundes Berlin  

     e.V., die Verwaltungsberufsgenossenschaft und die GEMA enthalten. 

6. Der Einzug des Mitgliedsbeitrages erfolgt durch monatliches Abbuchungsverfahren. Abbuchungen  

     sind nur vom Girokonto möglich. 

7. Falls der Kontoeinzug nicht möglich ist, werden entstehende Kosten dem Mitglied übertragen. 

8. Bei Vereinseintritt ist der volle Mitgliedsbeitrag des Eintrittsmonats zu zahlen. 

9. Der Vereinsaustritt ist nur entsprechend § 5 der Satzung möglich. Der Austritt muss dem Vorstand  

     in durch eine formlose Austrittserklärung per Email an buchhaltung@conosur-berlin.de  

     zugesendet werden. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 

10. Abteilungen können zur Deckung evtl. auf Beschluss der Abteilungsversammlung und nach  

       Bestätigung durch den Gesamtvorstand gesonderte Abteilungsbeiträge erheben. Sie sind den  

       Mitgliedern bei Eintritt in die Abteilung bekanntzugeben. 

11. Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV). Die  

       personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)  

       verarbeitet. 

12. Mitgliedschaften können pausiert werden. In bestimmte Sonderfälle können die  

       Beitragszahlungen pausiert bzw. nicht abgebucht werden. Diese Regelung gilt unter folgeden  

       Bedigungen: 

 a) Die Pausierung erfolgt nur mit der Zustimmung des Vorstandes. 

 b) Die Pausierung muss im Voraus abgesprochen werden. Bereits abgebuchten Beiträge  

                   werden nicht zurücküberwiesen oder in irgendeiner Weise ausgeglichen. 

 c) Als Sonderfälle gelten: 

mailto:buchhaltung@conosur-berlin.de


- lange Aufenthalte im Ausland (+ einen Monat) 

- Krankheitsfälle, die dem Mitglied in einem längeren Zeitraum (+ einen Monat) verhindert, im  

   Sportbetrieb teilzunehmen 

- Andere Gründe, die die Teilnahme im Sportbetrieb in einem längeren Zeitraum (+ einen Monat)  

   verhindert. 

 d) Eine Pausierung wird nur genehmigt, wenn sie durch eine Email an info@conosur-berlin.de  

                   oder buchhaltung@conosur-berlin.de beantragt wird. 

 e) Der Vorstand behält für sich den Recht, die Beiträge aller Mitglieder zu pausieren und  

                   wieder zu aktivieren. Der Vorstand ist verpflichtet den Mitglieder über die Pausierung und  

                   Fortsetzung der Zahlung zu informieren und diese Entscheidung zu begründen. 

 

mailto:info@conosur-berlin.de
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Cono Sur Berlin e.V.     
Paulstraße 27
10557 Berlin
info@conosur-berlin.de

Beitrittserklärung // Solicitud de ingreso            

Name/Apellido:____________________________Vorname/Nombre:____________________

Staatsangehörigkeit/Nacionalidad:_______________________________________________

Straße/Calle:______________________________Hausnummer/Número_________________

PLZ/Código Postal:___________________________ Wohnort/Ciudad:___________________

Telefon/Handy:___________________________________________________________________

E-Mail:___________________________________________________________________________
Geburtsdatum/Fecha de nacimiento:_____________________________________________

       Aktive Mitgliedschaft (11€ mon.)        Passive Mitgliedschaft (6€ mon.)
Mannschaft/Equipo
      Cono 11/Fútbol, equipo de 11                      Ü40/Fútbol (+40)

      Cono 1 KF/Equipo de 7        Cono 2 KF/Equipo de 7        Passiv/ Pasivo

      Frauen/ Equipo femenino                             Tischtennis/ Ping Pong

Berlin, den                                                                         Unterschrift:

Hiermit  ermächtige  ich  den  Cono  Sur  e.V.  den  Mitgliedsbeitrag  monatlich/jährlich  im
Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen
Yo autorizo el  Cono Sur e.V.  de debitar  la cuota social  mensualmente/annualmente de mi cuenta bancaria
hasta mi renuncia.

       Monatl. Zahlung (Pago mensual)            Jährl. Zahlung (Pago anual)

Bankbezeichnung________________________________________________________________
IBAN_______________________________________________BIC___________________________

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum                               Unterschrift Kontoinhaber                 Kontoihaber(Druckbuchstabe)
Lugar y Fecha                          Firma del titular                   Nombre y apellido del titular (mayúscula)
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Einverständniserklärung des Mitglieds 
zur Verwendung der persönlichen Daten und des Spielerfotos 

(bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters) 

 
 

Daten des Spielers / der Spielerin: 
 
 
___________________________________________________________ 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
 
 
___________________________________________________________ 
Freiwillige Angabe:   Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 
 
1. Hinweise zur Notwendigkeit des Fotos und der persönlichen Daten 
 
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler / eine Spielerin für 
diese Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u.a auch ein Spielerfoto benötigt. Da diese Überprü-
fung des Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend notwendig, dass das 
Foto in das DFBnet hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und das Hochladen desselben ist eine dies-
bezügliche Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich, so dass kein Spielrecht erteilt werden kann. 
Gleiches gilt für die persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsdatum). 
 
2. Nutzung des Fotos und der persönlichen Daten 
 
Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar: 

 Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft, 
 alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft, 
 Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften, 
 der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in, 
 im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen, 
 DFBnet-Administratoren der DFB-Medien und des BFV. 

 
3. Datenschutz 
 
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB-Medien, die Zugriff 
auf diese Daten und das Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewähr-
leitet, dass keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet. Der BFV gewährt eine sach-
gerechte Verwendung auch im Rahmen des § 6a der Satzung: 
„Der Verband und von ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte sind bei der Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung der Daten an die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes gebunden. 
Sie stellen insbesondere sicher, dass die personenbezogenen Daten durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und aus-
schließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf die Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn c. der 
Verband ein Informationssystem gemeinsam mit dem DFB oder anderen Verbänden nutzt und be-
treibt. Zugriffsrechte dürfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbandszwecke notwen-
dig oder aus anderen Gründen insbesondere datenschutzrechtlich zulässig ist. Der Verband und von 
ihm mit der Datenverarbeitung beauftragte Dritte achten darauf, dass bei der Datenverarbeitung 
schutzwürdige Belange der Mitglieder berücksichtigt werden.“ 
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Eine Funktion zum Herunterladen des Bildes aus dem DFBnet ist nicht gegeben. Gespeichert wird 
das Foto (und alle weiteren Daten des DFBnet) in einem Rechenzentrum in Deutschland. Auftragge-
ber ist DFB-Medien. Der BFV wiederum hat DFB-Medien beauftragt, die Bilder dort zu speichern. Der 
BFV hat dabei mit DFB-Medien eine „Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 Bun-
desdatenschutzgesetz“ abgeschlossen, die unter anderem festlegt, dass die Daten vor Verlust und 
Missbrauch geschützt werden. Die vertraglich geregelte Zugriffskontrolle sieht unter anderem vor, 
dass DFB-Medien dafür Sorge trägt, dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung 
und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen, kopiert oder entfernt werden können. 

 
Diese Vereinbarung wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes Hessen (Sitz des DFB) und 
vom Datenschutzbeauftragten des BFV geprüft und als ausreichend empfunden. 
 
4. Verweildauer der Fotos und der persönlichen Daten 
 
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig, um 
ggf. Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos z.B. bewusst vor 
Spielen manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es daher notwendig, dass die Spielerfotos auch 
im Nachhinein eingesehen werden können.        
  
Es wird bei DFB-Medien geprüft, wie die gesetzeskonforme Löschung bzw. Sperrung der Daten voll-
zogen werden kann. Dieses ist zurzeit noch nicht möglich, muss aber gemäß der aktuellen EU-Da-
tenschutzrichtlinie auch erst im Mai 2018 vollständig umgesetzt sein. Im Übrigen verweisen wir auf § 
35 Bundesdatenschutzgesetz. 
 
5. Nutzungsrecht des Fotos 
 
Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu 
verfügen, bedeutet (vereinfacht), dass der Eigentümer alle Rechte an dem Bild besitzt und die Nut-
zung des Bildes für die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos von professionellen 
Fotografen ist dieses zu überprüfen, z.B. aber auch beim Download aus dem Internet. Bei selbst 
erstellten Fotos liegen die Rechte im Allgemeinen beim Spieler bzw. bei der Spielerin. Diese Hinweise 
ersetzen jedoch selbstverständlich keine Rechtsberatung. 

 
 
Um die oben genannte Spielrechtprüfung durchführen zu können, ist daher folgender 
Passus zu überprüfen und die entsprechende Option auszuwählen (Pflichtfeld bei zur 
Verfügung gestelltem Foto): 
 

Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) sichert zu, über alle 
Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das 
zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zeitlich und 
räumlich unbefristet zu speichern. Der Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der vorgenannten Nut-
zung des Bildes einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Spei-
cherung im vorgenannten Sinne ein.  
 

□ JA  □ NEIN 

 
Zusätzlich zur oben genannten Überprüfung des Spielrechtes können das Foto und die persönli-
chen Daten auch genutzt werden, um in Print- und Online-Medien zu erscheinen. Sollte dies ge-
wünscht sein, so ist die folgende, freiwillige Zusatzoption (auf Seite 3) entsprechend anzukreuzen. 
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Freiwillige Zusatzoption ohne Einfluss auf die Erteilung eines Spielrechts 
 

 
Der Spieler / die Spielerin (im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter) willigt hiermit ein, 
dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild und die persönlichen Daten (Vor- und Nachname) durch 
den 
 
___________________________________________________________  (Name des Vereins),  
 
den Berliner Fußball-Verband e. V. und die DFB-Medien GmbH & Co KG in Print- und Online-Medien, 
wie z.B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbandes und auf der Online-Plattform des Ama-
teurfußballs „FUSSBALL.DE“ einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote des Drucker-
zeugnisses im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die 
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über 
Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.  
 

□ JA  □ NEIN 

 
Im Fall von Minderjährigen unter 13 Jahren ist die Zusatzerklärung für Minderjährige unter 13 Jahren 
zwingend erforderlich. 
 

 
Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler / die Spie-
lerin oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
 
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrie-
rung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler bzw. die Spielerin online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs 
gegenüber dem Verein muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen im DFBnet unver-
züglich entfernt werden.  

 
 

___________________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
___________________________________________________________ 
Unterschrift des Spielers / der Spielerin bzw. eines gesetzlichen Vertreters 
 



Cono Sur Berlin e.V.                                      

Fußball-Abteilung 
Paulstraße 27 
10557 Berlin 
Tel: 030/863286955 
Jugend@conosur-berlin.de 
 

Datenschutzordnung Cono Sur Berlin e.V. 
 
Präambel 
 
Der Cono Sur Berlin e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert personenbezogene 
Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des Sportbetriebs, der 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen 
einheitlichen Umgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt 
sich der Verein die nachfolgende Datenschutzordnung. 
 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern am Sport- und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl 
automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in 
Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet 
veröffentlicht und an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-
Datenschutz-Grundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und diese 
Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu 
beachten. 
 
 
§ 2 Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder 
 
1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. Für jede 
Kategorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ein 
Einzelblatt angelegt. 
 
2. Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 
folgenden Daten der Mitglieder: Geschlecht, Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Geburtsdatum, Datum des Vereinsbeitritts, Abteilungs- und 
ggf. Mannschaftszugehörigkeit, Bankverbindung, ggf. die Namen und Kontaktdaten der 
gesetzlichen Vertreter, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, ggf. Funktion im Verein, ggf. 
Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag. 
 
3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren Sportarten im Verein 
betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weitergeleitet, 
soweit die Mitglieder eine Berechtigung zur Teilnahme am Wettkampfbetrieb der Verbände 
beantragen (z.B. Startpass, Spielerpass, Lizenz) und an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 
 

 



 
§ 3 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene 
Daten in Aushängen, in der Vereinszeitung und in Internetauftritten veröffentlicht und an die 
Presse weitergegeben. 
 
2. Hierzu zählen insbesondere die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: 
Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, Mannschaftsaufstellung, Ergebnisse, Torschützen, Alter 
oder Geburtsjahrgang. 
 
3. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 
gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Einwilligung der abgebildeten 
Personen. 
 
4. Auf der Internetseite des Vereins werden die Daten der Mitglieder des Vorstands, der 
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und der Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit 
Vorname, Nachname, Funktion, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröffentlicht. 
 
 
§ 4 Zuständigkeiten für die Datenverarbeitung im Verein 
 
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach 
§ 26 BGB. Funktional ist die Aufgabe dem Geschäftsführer zugeordnet, soweit die Satzung 
oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt. 
 
Geschäftsführer stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 
DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. 
Er ist für die Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 
 
§ 5 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 
 
1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) 
insofern zur Verfügung gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim 
Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu 
beachten. 
 
2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur 
herausgegeben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung 
von Teilnehmerlisten, in die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen 
Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine 
solche Herausgabe. 
 
3. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung 
satzungsgemäßer oder gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer 
Mitgliederversammlung im Rahmen des Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der 
Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Vornamen, Nachnamen und Anschrift als 
Ausdruck oder als Datei zur Verfügung. Das Mitglied, welches das Minderheitenbegehren 
initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für diesen 
Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden. 
 



 
§ 6 Kommunikation per E-Mail 
 
1. Für die Kommunikation per E-Mail richtet der Verein einen vereinseigenen E-Mail- 
Account ein, der im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist. 
2. Beim Versand von E-Mails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen 
Kontakt per E-Mail untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Accounts verwendet 
werden, sind die E-Mail-Adressen als „bcc“ zu versenden. 
 
 
§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten 
haben (z.B. Mitglieder des Vorstands, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter), sind auf den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu verpflichten. 

 

 
§ 8 Datenschutzbeauftragter 

 
Da die Kerntätigkeit des Vereins gem. Vereinssatzung nicht in der Verarbeitung 
personenbezogener Daten besteht, ist kein Datenschutzbeauftragter benannt. 

 

 
§ 9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 

 
1. Der Verein unterhält zentrale Auftritte für den Gesamtverein. Die Einrichtung und 
Unterhaltung von Auftritten im Internet obliegt dem Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit. 
Änderungen dürfen ausschließlich durch den Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit, den 
Geschäftsführer und den Administrator vorgenommen werden. 

 
2. Der Geschäftsführer ist für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im 
Zusammenhang mit Online-Auftritten verantwortlich. 

 
3. Abteilungen, Gruppen und Mannschaften bedürfen für die Einrichtung eigener 
Internetauftritte (z.B. Homepage, Facebook, Twitter) der ausdrücklichen Genehmigung 
Geschäftsführers. Für den Betrieb eines Internetauftritts haben die Abteilungen, Gruppen und 
Mannschaften Verantwortliche zu benennen, denen gegenüber der Geschäftsführer 
weisungsbefugt ist. Bei Verstößen gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und Missachtung 
von Weisungen des Geschäftsführers, kann der Vorstand nach § 26 BGB die Genehmigung 
für den Betrieb eines Internetauftritts widerrufen. Die Entscheidung des Vorstands nach § 26 
BGB ist unanfechtbar. 

 

 
§ 10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 



 
1. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 
Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder – 
Weitergabe ist untersagt. 

 
2. Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese 
Datenschutzordnung können gemäß den Sanktionsmitteln, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, 
geahndet werden. 

 
§ 11 Inkrafttreten 

 
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins am 25.05.2018 
beschlossen und tritt mit Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins in Kraft. 

 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

 


